
 

 

 

Stellungnahme zur EU Konfliktmineralien-Verordnung und zum Dodd-Frank Act  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten sowie Ihre Anfrage betreffend der EU Konfliktmineralien-Verordnung1 

sowie des Dodd-Frank Acts.2  

Die EU Konfliktmineralien-Verordnung richtet sich gezielt an Unionseinführer3 von Mineralien und Metallen. Die Blum-

Novotest GmbH ist kein Unionseinführer von Mineralien und Metallen, den so genannten Konfliktmineralien, und ist somit 

auch nicht direkt von der Verordnung (EU) 2017/821 betroffen.  

Wir verarbeiten und verkaufen keine Rohstoffe, sondern verwenden zur Herstellung unserer Produkte ausschließlich 

Metalle und Metalllegierungen in verarbeiteter Form in Halbzeugen, Einzelkomponenten und Baugruppen.  

Die Blum-Novotest GmbH unterliegt als deutsches Unternehmen zudem nicht direkt dem Anwendungsbereich des Dodd-

Frank Acts. Der Großteil unserer Lieferanten ist in Deutschland, Europa und Asien ansässig und dadurch ebenfalls nicht 

direkt vom Dodd-Frank Act betroffen. 

Wir beziehen weder Konfliktmaterialien selbst noch deren Derivate Metalle direkt von Metallhütten oder anderen Quellen 

aus den im Dodd-Frank Act genannten Konfliktregionen. Metalle, die dem Dodd-Frank Act unterliegen, stellen jedoch 

aufgrund ihrer Eigenschaften die Grundlage vieler Elektronikkomponenten dar und sind aufgrund ihrer weiten Verbreitung 

folglich auch in unseren Produkten und eingesetzten Komponenten enthalten. 

Wir schenken diesem Thema deshalb trotzdem grundsätzlich große Aufmerksamkeit und sehen uns verpflichtet, im 

Rahmen unserer Möglichkeiten und in Kooperation mit unseren Lieferanten eine größtmögliche Transparenz zu schaffen. 

Wir setzen in unseren Produkten ausschließlich Komponenten namhafter Hersteller und Distributoren ein, zu denen wir 

langjährige und partnerschaftliche Verbindungen pflegen. Diese kommunizieren ihrerseits entsprechende Stellungnahmen 

bezüglich der Verwendung und dem Ursprung von Rohstoffen in deren Lieferketten. 

Aktuell liegen uns keine Hinweise vor, dass Konfliktmaterialien durch die Lieferkette in unsere Produkte fließen oder 

geflossen sind. Sollte sich dies ändern, geht die Blum-Novotest GmbH selbstverpflichtend und in angemessener Weise 

dagegen vor. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir darüber hinaus keine Fragebögen, Listen oder Formulare bearbeiten. 

Wir sind uns der Wichtigkeit der Themen für unsere internationalen Kunden bewusst und hoffen Ihnen hiermit eine 

zufriedenstellende Antwort gegeben zu haben. 

Gullen, den 01.01.2021 

Leiter Einkauf und Logistik 

 

1 Die Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für 

Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten betrifft Unternehmen die Konfliktmaterialien (Zinn, Wolfram, Tantal, 

Gold) in die EU importierten und dabei spezifische Schwellenwerte überschreiten. 

2 Der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Section 1502 „Conflict Minerals“ H.R. 4173 ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz welches am 21. Juli 

2010 in Kraft getreten ist und Unternehmen, die nach USamerikanischen Gesetz über den Handel mit Wertpapieren berichtspflichtig sind eine Offenlegungspflicht über den 

Umgang mit Konfliktmineralien (Tantal, Zinn, Gold, Wolfram) aus der Demokratischen Republik Kongo und ihren Nachbarstaaten auferlegt. Ziel dieses Gesetztes ist die 

Unterbindung der Finanzierung bewaffneter Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo durch Rohstoffgewinnung und -handel. Der Fortbestand der Regulierung in den 

USA ist ungewiss, da Präsident Trump bereits im Februar 2017 die Aufhebung des Dodd-Frank Acts angekündigt hat. 

3 Unionseinführer sind natürliche oder juristische Personen, die Minerale oder Metalle zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Sinne des Artikels 201 der 

Verordnung (EU) Nr.952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates anmelden, oder eine natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag eine solche Anmeldung 

abgegeben wird. 


